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Der natliche Schulzwang m der heorie
und Prarxis.

Es kann für den aufm erkj amen Beobachter der Zeitver⸗
hältniſſe einem Zweifel unterliegen, daß in der Gegenwart eine
weit verbreitete und mächtige Richtung auf Trennung der Volks—
ſe von der Kirche dränge.

Was in Aden ereits vollendete Thatſache iſt, das ſoll
auch in den übrigen Staaten wenigſtens verſucht werden

Das Endziel dieſer Richtung iſt, abgeſehen dvon einzelnen
Aeußerungen, auf den allgemeinen deutſchen Lehrerverſaͤmm—
lungen Mannheim und eipzig unzweideutig ausgeſprochen,
in dem von Deutſchlands Demokraten im Jahre 1849 dbon en
aus erlaſſenen anifeſte, eS inter Anderm wörtlich

„Die Umgeſtaltung der jetzigen geſellſchaftlichen Zuſtände
muß durch eine Umgeſtaltung der Bildung, der Erziehung
Uund des Unterrichts begründet oder auernd gemacht
werden. Die Erziehung und der Unterricht müſſen alſo aller
religiöſen Unklarheiten und Ueberſchwänglichkeiten ent⸗
leidet werden. Ihr einziger Zweck iſt, den Menſchen zUum Zu⸗
ſammenleben mit Andern zu befähigen. Die Religion, welche
aus der Geſellſchaft verdrängt verden muß, oll aus dem Ge
müthe der Menſchen ſchwinden

Wir berückſichtigen deßhalb die religiöſen Kämpfe und
Beſtrebungen, die ildung freier Gemeinden U. nur in⸗
ſoferne, als Unter religiöſer reihei die reihei 9don eL
eligion verſtanden wird. Wir wollen nicht die reihei
des Glaubens, ſondern die Nothwendigkeit des Unglaubens.“

Als wirkſamſtes ittel, dieſes vorgeſteckte Ziel zu erreichen,
gebraucht man, wie hulte mit echt bemerkt ), „den Unbe—

ehrbuch des Kirchenrechtes 467
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ingte Schulzwang.“ Um nur auf eine Thatſache hinzu—
weiſen, ſo beſchäftigt ſich gegenwärtig der „Große Orient“ In
Belgien angelegentlichſt mit der Unterrichtsfrage, in der ausge—
ſprochenen Abſicht, allen Religionsunterricht aus den Schulen
verbannen Uund ſodann teſe religionsloſen Staatsſchulen für
Jedermann obligatoriſch zu machen.

Angeſichts dieſer unläugbaren Thatſachen iſt eS erklärlich,
wenn tn neueſter Zeit die rage Über die Berechtigung des
ſtaatlichen Schulzwangs allſeitig erörtert wird Das einſchnei—
dendſte Wort hierüber hat in Deutſchland bis etzt unſtreitig
Militärkaplan Lukas geſprochen, in ſeiner mit Geiſt, großer
Beleſenheit und bitterem Sarkasmus geſchriebenen Broſchüre:
„Ver Schulzwang, ein . moderner hrannei.“

Wenn auch wir uns die Beſprechung dieſer nunmehr
ſchon brennend gewordenen rage ſo dieß nicht
n der vermeſſenen Hoffnung, eine definitive Löſung derſelben
geben, ondern nur mit dem Wunſche, durch einen wie immer
geſtalteten Beitrag zur allſeitigen Erwägung derſelben, beſonders
in den Reihen des Klerus anzuregen.

Um klar und er in der Behandlung der vorwürfigen
rage erke gehen, glauben wir, eingedenk des alten
ortes „JHUl bene distinguit, hbene docet“, zwei Arten des
Schulzwanges unterſcheiden müſſen, nämlich den Schulzwang
tm weiteren Sinne, inſoferne darunter auch das onopo des
Staates in Bezug auf Unterricht egriffen wird, und den Schul⸗
zwang im Sinne, inſoferne darunter nur die Nöthigung
für  . Jedermann, ſich NI gewiſſes Maß dvon Kenntniſſen in den
Elementargegenſtänden anzeignen, zu verſtehen iſt Ula be⸗
kämpft elde rten ununterſchiedlich und mit gleicher Sieges—
zuverſicht. Ein aufmerkſames Studium ſeiner Schrift dürfte
aber helehren, daß er wohl das Qatliche Schulmonopol, ſowie

5 erg das Schriftchen des unermüdlichen Streiters 1  für die
katholiſche Sache Eduard Le Prétre OrS de P'6cole. Bruxelles,
Devaux I Comp. 1865 Deutſch von Trippe, Soeſt 866
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gegen die durch den religionsloſen Liberalismus bewirkten Aus—
artungen des Lernzwanges eine ſiegreiche Lanze gebrochen, nicht
aber auch die für  V einen bedingten und gemäßigten Lernzwang
gewöhnlich angeführten Gründe vollkommen entkräftet habe

Die nachfolgende Unterſuchung ird zunächſt die rage
beantworten, ob der ſtaatliche Lernzwang 7 überhaupt nach
den Prinzipien des Naturrechts an und für  „ ſich eine erech—
tigung habe, un ann die faktiſchen Vorausſetzungen angeben,
Unter welchen die Kirche ihn zugeben kann.

Begriff und Aufgabe des Staates
Die rage über Berechtigung oder Nichtberechtigung des

ſtaatlichen Lernzwanges kann V befriedigender etſe gelöſt
werden, durch eine richtige Beantwortung der rage Über die
Aufgabe und die Grenzen der Wirkſamkeit des Staates Die
Löſung dieſer rage iſt aber wieder bedingt durch einen
richtigen Begriff des Staates und des Staatszweckes.

Fragen wir die Rechtsgelehrten der Neuzeit, was der
Staat ſei, Uund welchen Zweck CTI habe, ſo gehen ſie nach en
Richtungen hin auseinander. Die Einen ſehen in ihm eine
nuſtalt zur Verwirklichung der Herrſchaft des Sittengeſetzes 35
oder zUL Begründung einer allgemeinen leiblichen und geiſtlichen
Wĩ  ahrt, Andere „eine Gemeinſchaft zUr Verwirklichung des

Wir werden vorzugsweiſe den Lernzwang Ind das Schulmonopol
des Staates mur berückſichtigen, wei letzteres auch oreits von
den namhafteſten gelehrten, Robert vbvon Mohl die Polizei⸗Wiſſenſchaft
nach den Grundſätzen des Aufl. 866 Bd 76 519),
Walter (Naturrecht und Politik 436) und Anderen verworfen wird,
während erſterer nicht bloß bon den echtslehrern, ſondern auch theilweiſe von
der Gei  l als aus der Natur des Staagtes ſich ergebend angeſehen wir!

Zöpfl Grundſätze des gemeinen deutſchen Staatsrechtes mit
beſonderer Rückſicht auf das allgemeine Staatsrecht 5. Aufl. Thl 43

10 Zöpfl rundſätze des gemeinen eut  en Staatsrechtes Bd
Aufl. 23 42



Rechts, des inneren und äußeren Wohles Nach Robert don

0 iſt der Q der dauernde einheitliche Organismu der

jenigen Einrichtungen, welche, geleitet durch einen Geſammtwillen,
ſowie aufrecht erhalten und durchgeführt Urch eine eſamm
1 die Aufgabe haben, die erlaubten Lebenszwecke eines hbe
ſtimmten und räumlich abgeſchloſſenen Volkes, und vo  —

Einzelnen bis zur Geſellſchaft 5 fördern.“ Andere, wie rhr.
don Moy Bluntſchli, Roſcher Treitſchke definiren ihn
wie der anders

So mannigfaltig teſe Definitionen ſind, ſo kann uns doch
keine vollkommen befriedigen, indem die inen den Zweck, wodurch
doch die Natur der moraliſchen Weſen, mithin auch des Staates
beſtimmt wird, gar nicht erkennen aſſen, die andern aber den—

ſelben entweder zu eng oder 5  U eit faſſen während vieder
andere der ſo wünſchenswerthen Einfachheit und arhei entbehren.

Analyſiren weir aher mit Rückſicht auf die Entſtehung des
Staates, deſſen Idee, ſo ergeben ſich Uun folgende Momente:

Die Naturnothwen digkeit
Der iſt von Natur aus beſtimmt, mn Geſellſchaft

mit Andern zu en Dieß zeig ſich abgeſehen von Allem
Andern, un der lange andauernden Hilfloſigkeit des Kindes Die
erſte Form, n der jene Beſtimmung ſich verwirklicht, iſt aher
die häusliche Geſellſchaft, die amilie. Allein die Familie
genügt nicht für das Menſchengeſchlecht. Beſchränkt auf die

Ernährung und Erziehung der Kinder, rſtreckt ſie ſich nicht auf
die allgemeinen Beziehungen, welche ul das Bedürfniß mehrerer
neben einander beſtehende Familien hervorgerufen verden
Die gemeinſamen Intereſſen der ſtamm⸗ oder volksverwandten
Familien machen alſo zunächſt ein gemeinſames Zuſammengehen

Nutzen Aller wünſchenswerth, 10 ogar abſolu nothwendig.
die verſchiedenſten Definitionen Vom Staate im Handwörter—

buche der Volkswirthſchaftslehre, erausgegeb von ad „Staat.“
—7 Balmes 18 72 der deutſchen Ausgabe vbvon brinſer.
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Mit Rückſicht hierauf ird der Staat mit Recht als „natur⸗
nothwendiges Gemeinweſen“ bezeichnet, eil nich beruhend auf
einem freien Vertrag freier Menſchen, wie Rouſſeau meint,
ſondern hervorgehend aus dem dem Menſchen innewohnenden,
geſelligen rte einer-, und dem Urch die äußeren Verhältniſſe
hervorgerufenen Bedürfniſſe andrerſeits.

Einigendes und Uridi unabhängiges Prinzip der
Auktorität,  2 oder ſouveräne Gewalt

Das Zuſammengehen ſtamm⸗ oder volksverwandter Familien
zUr Beſorgung ihrer gemeinſamen Intereſſen, iſt aber nach dem
Gange der menſchlichen inge nich möglich, ohne ein rinzip,
das die Oſen Maſſen mit Erfolg zuſammenhält, und dadurch

einem morali  en Ganzen verbindet 0 Hierin iſt die Noth⸗
wendigkeit der Staatsgewalt begründet. Die Volksgemeinſchaft,
die En jedem Zuſammengehen volksverwandter Familien oder
Individuen egt, wird daher erſt Urch das Hinzukommen des
einigenden rinzip der Auktorität zur Staatsgemeinſchaft.
Hierauf gründet ſich auch der Unterſchied zwiſchen einfach bür—  *
gerlicher und politiſcher Geſellſchaft. 0

Dieſes Prinzip der Auktorität darf jedo keine höhere
Gewalt Über ſich aben, dbon der ſie Uridi bhinge, mit
andern orten die Staatsgewalt muß in ihrer Sphäre ſou
verän ſein. onſt wäre der Staat keine für ſi beſtehende,
vollkommene, ondern eine einem größeren Ganzen untergeordnete
Uund deßhalb unvollkommene Geſellſchaft.

Natürlicher Endzweck des Staates.
Der Staat iſt eine Verbindung natürlicher Ordnung. Er

hat daher aus ſich und direkt nur die natürliche Seite  —. und
Beſtimmung des Menſchen 18  N Auge 0 faſſen. leſe ſi

3 (Cf. Thomas de regimine Prineipum un Balmes der Pro
teſtantismus mit dem Katholizismus verglichen III Thl 49

erg Di. Glaſer Enchelopädie der Geſellſchafts und Staatswiſſen—
Aften Verlin 864 60

22
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uns dar als der Inbegriff der Lebenszwecke, we der Menſch
als vernünftiges eſen den Abſichten des Schöpfers gemäß zu
verfolgen hat Da mun der Einzelne durch ſeinen Eintritt n
die ſtaatliche Geſellſchaft u aufhört, ein vernunftbegabtes
Weſen ſein, ſo kann auch als Mitglied des Staates ni
des Rechtes verluſtig gehen, die Erreichung ſeiner natürlichen
Beſtimmung ungehindert anſtreben zu dürfen. Gegentheil
der Staatsverband ſoll 10 gerade die Erreichung der vernünf⸗
igen Lebenszwecke, die den Einzelnen, ſo lange ſie 3„  für ſich allein
leiben, unerreichbar ſind möglich machen.

Als Endzweck des Staates ſich er angeben: „den
en  hen die Erreichung ihrer natürlichen Beſtimmung zu CT·

möglichen.“
Aufgabe der Staatsgewalt.

Fragen wir nach den Mitteln, wodurch jener Endzweck
erreicht werden ſoll, ſo in dieß der gegenſeitige un
die gegenſeitige Unterſtützung, oder mit andern orten, der all⸗
ſeitige Rechtsſchutz und die Thätigkeit zum en des Gemein—
wo Die Anwen  ng dieſer ittel bildet auch die Aufgabe
der Staatsgewalt, jedoch ni in gleicher eiſe Der allſeitige
Rech iſt nämlich allen Zeiten und aller rten ein
ausſchließliches Attribut der Staatsgewalt. 98 dringende Be⸗
dürfniß nach allſeitigem Schutze der Einzelnrechte innere
und äußere Feinde, damit eine Verfolgung vernünftiger Lebens—
zwecke un adurch die Erreichung der natürlichen Beſtimmung
ermöglicht werde, hat zur ildung der verſchiedenen Staaten
und zur Unterordnung inter eine gemeinſame Obrigkeit geführt.
Das fortwährende Bedürfniß nach dieſem Schutze 0 auch
fortan die gebildeten Staaten zuſammen.

Alle übrigen Lebenszwecke können möglicherweiſe Ur
die Einzelnen, oder durch freiwillige Vereine Einzelner, ohne
Dazwiſchentreten der Staatsgewalt erreicht werden, ſo daß

0 (f. Balmes 87 der deutſchen Ausgabe von orinſer.
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behaupten kann, die gegenſeitige Unterſtützung reſultire aus der
Geſe ſo zu agen von ſelbſt und nur ausnahmsweiſe
werde *. eine Eingreifen der Staatsgewalt bedür  V  fen

Die Handhabung des allſeitigen Rechtsſchutzes muß jedoch
dieſer als ausſchließliche ufgabe zugewieſen werden, aus dem
einfachen Grunde weil alle Individuen und Familien
gleichmäßig und zwar als arteien intereſſir ſind und es
emnach zur Aufrechthaltung der Ordnung einer UÜber Allen
ſtehenden Auktoritã bedarf der Alle in rſa ſich unter
ordnen Der Rechtsſchutz iſt 0  er ſo zu agen die 1ratio natu-
ralis oder intima für dte Exiſtenz des Staates Der Q iſt
da um des Rechtes willen, ni aber etwa umgekehrt oder, um

deutlicher ſprechen, eS gibt Staaten ami Überall Recht
herrſche, nicht aber gibt S ein Recht damit * Staaten geben
könne Der allſeitige Rechtsſchutz iſt ſonach eine V  für die
Staatsgewalt der ſich die Ibe zu keiner Zeit und Uunter keinen
Umſtänden entſchlagen kann, ohne das echt auf ihre Exiſtenz

verwirken; mit andern orten, der allſeitige Rechtsſchutz tſt
die weſentliche Aufgabe der Staatsgewalt.

Anders verhält * ſich mit der Thätigkeit zAum Beſten des
Gemeinwohls Allerdings ſoll die taatsgewalt 1* dieſer Hinſicht
thätig ſein, namentli durch Herſtellung gemeinnütziger Einrich—

und Anſtalten, Ur eren Benützung den Staatsmit⸗—
gliedern die Verfolgung vernünftiger Lebenszwecke ermöglicht
wird Allein teſe Thätigkeit hat ſich nach den Grundſätzen der
geſunden Vernunft zu richten teſe aber mißräth enne Ver—
geudung don Staatsmitteln für we die Hdon rivaten, ſei
eS einzeln oder durch Vereine benſo gut erreicht werden können
wie durch den Q Die Staatsgewalt wird Aher nicht
poſitiv für  V die Bedürfniſſe jede Einzelnen ſorgen wollen da

hiezu das Individuum ohnehin ehenſo eneigt wie verpflichtet
—4— ſondern ſich vielmehr auf die Entfernung aäußeren

0 J. Bd 727 356.
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Hinderniſſe beſchränken, velche der allſeitigen, vernünftigen Ent⸗
wicklung der Menſchenkräfte im Wege en Und die weder der
nzelne, noch ein erlaubter Verein von Einzelnen wegzuräumen
Im Stande iſt Hieraus ergibt ſich aber, daß teſe Thätig⸗
keit zul Förderung des emeinwohls, ſofern ſie ſich nich etwa
auf den Rech  *¹ zurückführen läßt, keine dem Staate aus—
ſchließlich eigenthümliche ſei, daß ſie demnach auch ni als primäre
oder weſentliche, ſondern als ſekundäre oder ſubſidiäre Aufgabe
der Staatsgewalt bezeichnet werden müſſe, weil ſie nur au
nahmsweiſe, nämlich dann 0 greift, enn die Kräfte anderer
geſell

chaftlicher aktoren nicht mehr ausreichen. Hieraus iſt
auch der rrthum jener Rechtslehrer erſichtlich, we  4„ wie
Zöpfl 79 die Herrſchaft des Rechtsgeſetzes, die Hebung der öffent—
ichen Ora un die Beförderung des allgemeinen materiellen
Wohlſtandes als gleichmäßig in der Aufgabe des Staates ge⸗
legen betrachten, obwohl ſie ſelbſt anerkennen müſſen 5), daß
Gewährung eines allſeitigen Rechtsſchutzes jedem Staate zu allen
Zeiten in gleicher elſe zukomme, während die Bewirkung don
Einrichtungen und Anſtalten zur Unterſtützung der Staatsmit—
glieder dur die beſonderen Verhältniſſe der einzelnen Staaten
edingt und daher weder aller rten noch zu allen Zeiten
gleichmäßig nothwendig oder zweckmäßig ſei Hiemit iſt aber
auch der allſeitige Rech  9¹ ⁴als eigentliche und weſentliche
Ufgabe des Staates an ſich anerkannt.

Berückſichtigt alle leſe Elemente Iin der Definition,
ſo erſcheint der Q als „die naturnothwendige Vereinigung don

Menſchen, die Unter eitung einner ſouveränen ewa den Einzelnen
die Erreichung ihrer natürlichen Beſtimmung, vorzugsweiſe durch
Gewährung eines allſeitigen Re ermöglichen

So faßt auch Robert O. Mohl die Verwaltungsthätigkeit des Staates,
Po

iwiſſenſchaft Bd 6, ebenſo Zöpfl. Grundſätze des gemeinen
Staatsrechtes Bod 47 der Aufl.

51
Cf. Zöpfl 49
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Dieſe ebenſo einfache Pie are Begriffsbeſtimmung Unterſcheidet
den 0 von jeder andern Art dbon Vereinigungen und zwar

Ur das erkmal der Naturnothwendigkeit von den
auf reiem ertrage beruhenden

ur das erkma der Souveränität don den unvoll—-—
fommenen Geſellſchaften, während

der n ihr feſtgehaltene natürliche Endzweck des Staates
deſſen weſentlichen Unterſchied dbon der zur Verwirklichung der

dem en  en geſetzten übernatürlichen und religiöſen Beſtim⸗
eingeſetzten Ir hinlänglich heurkundet
Da der Staatsverban Wie aus der Definition erhellt

und ereits oben erwähnt wurde, den Zweck hat jedem einzelnen
Staatsbürger ſowohl Wwie den untergeordneten auf vernünftiger
Aſt füßenden Lebenskreiſen und der Geſammtheit die Aus⸗

bildung ihrer Kräfte und die Verfolgung vernünftiger Lebens⸗—
zwecke möglich machen, ſo iſt klar, daß die Staatsgewalt
nicht nur nicht befugt ſei die Staatsangehörigen der Ver—
folgung vernunftgemäßer Lebenszwecke zu behindern, ſondern ſie
vielmehr die Aufgabe habe, dieſelben hierin zu ſchützen und
enn nothwendig, auch unterſtützen Das Individuum ſoll
alſo nach dieſer Auffaſſung des Staatszweckes keineswegs
Staate untergehen; dieſer Oll vielmehr en Garantie
bieten für die Möglichkeit vernünftigen Entwicklung ihrer
Fähigkeiten und eines vernünftigen Gebrauches threr reihei
iedur iſt aber auch die Beſchränkung der an ſich unbe  ränkten
reihei der Einzelnen n Denn indem die Fähigkeiten der

Vereinigten gleichzeitig wirken, iſt die Ausdehnung der Aus
ung erer des Einen emn Hinderniß für die Ausdehnung erer

des Andern Balmes bezeichnet 0  er mit Recht „die Beſchränkung
der individuellen reihet ſoweit ＋ nöthig iſt um die öffentliche
Ordnung und die Illen gebührende reihei erhalten“ als
der Fundamental-Thatſachen für die oziale Organiſation ——

„ Balmes Ethik 89
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leſe Beſchränkung ſoll aber auch nicht weiter gehen, als
Im Intereſſe der Geſammthei wirklich nothwendig iſt Der
Menſch Oll Ne Zöpfl ſich ausdrückt — Im Staate alle Frei⸗
heit haben, ni die, den Q und die Geſellſchaft
Grunde richten und zu verderben

— Schlußfolgerungen.
Ziehen Dir aus dieſen allgemeinen Prämiſſen unſere Schluß

folgerungen ſo ergibt ſich für unſern Zweck Folgendes
Die Staatsgewalt hat das Recht und die auf

vernünftige und zweckmäßige eiſe Künſte un Wiſſenſchaften
un überhaupt was zur intellektuellen und materiellen
Ausb  ildung eiträgt, zu unterſtützen, weil dieß auter Dinge
ſind, die vielfach zur Förderung des zeitlichen Geſammtwohles,
en Wahrnehmung allein direkt dem Staate abliegt, beitraͤgen.
Die Staatsgewalt iſt er

auch berechtigt, Anſtalten chaffen, und dadurch den
Einzelnen die Ausb  ildung ihrer Kräfte und Fähigkeiten 3u er⸗

möglichen leſe Berechtigung iſt jedoch
keine ausſchließliche Denn Are ſie dieß, ſo enthielte

tleſelbe indtrekten Zwang zur Benützung der Staats—
anſtalten Hiefür es aber au edwedem vernünftigen nunern

Grunde Allerdings kann die Staatsgewalt alle diejenigen die
eine öffentliche Stellung irgend ener Art einzunehmen gedenken,
enner ſtrengen Prüfung unterwerfen, Uum don threr Befähigung
ſich zu überzeugen Wo aber und auf welche Weiſe der Ein⸗
zelne teſe Befähigung ſich errungen habe, das zu Unterſuchen,
ieg ebenſowenig der Kompetenz der Staatsgewalt als eS
ihr aAn und für ſich zuſteht die Art und etſe erforſchen,
Wie un der Einzelne die ittel ſich rwirbt ſich
nähren und leiden Hiemit fällt das Schulmonopo des
Staates von elbſt Der Unterricht ſagt mit Bezug hierauf

, A. O. S. 52
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treffen Dupectiaux, „iſt keineswegs ein Vorrecht des Staates,
aber wohl und nur eine den Umſtänden, un welchen die Ge⸗—
ellſchaft ſich befindet, untergeordnete Verpflichtung. Er macht
eine wahrha öffentliche eiſtung aus, die denjenigen Bedürf⸗
niſſen entſprechen ſoll, angeſichts welcher er gegründet worden iſt.“
Daraus olgt, daß die Schule Unter keinem te das Werk⸗
zeug des Staates werden kann, das Er ſeinen beſonderen An⸗
ichten anpaſſe, ſondern daß ſie eiben muß, was ſie wirklich
77 das Eigenthum des Publikums, inzig V  für ſein Wohl wirk⸗—
ſam. Unter dieſem lte Aben die Schulen des Staates die
Bezeichnung „Oeffentliche chulen“ (Ecoles publiques) ekom⸗
men, die zuglei ihren Urſprung und ihre Beſtimmung bezeugt
Mit anderen orten, die öffentlichen Schulen in geſchaffen,
nicht im Intereſſe des Staates, ſondern Im Intereſſe
der Bürger.

Uebrigens iſt das Unterrichtsmonopol des Staates auch
ereits dbon den namhafteſten Rechtslehrern der enzeit als Uun⸗

altbar aufgegeben, 3. Und url die Phariſäer des modernen
iheralismus bringen 8 noch Über  „ ſich, „die Ule überhaupt
weſentlich als eine Sache des Staates“ hinzuſtellen.“)

Da die lementarſchule eine der nothwendigſten Anſtalten,
gleichſam die Vorbedingung zUr Benützung aller übrigen iſt, ſo
erhellt aus dem Geſagten don el

die Berechtigung des Staates, auch ſeinerſeits Elemen⸗—
tarſchulen zu gründen.

Wie aber der 9 tn e auf Unterricht überhaupt
kein onopol, ſo hat er namentlich keines in ezug auf die
Volksſchule.

Le pretre OrS d'éEcole. Deutſch von Trippe S 2
Man ſehe Walter, Naturrecht und Politik 436

Rob dbon Mohl, Polizeiwiſſenſchaft Bd 523
So Keferſtein im Handwörterbuche der Volkswirthſchaftslehre, her

ausgegeben dvon Rentzſch 40 VOCSSEIII Schulzwang 766
auch Givilta Cattohea III erie, Band 11

685
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Privatperſonen wie Korporationen muß es rlaubt
ſein, ſich dem Unterrichte der Kleinen widmen, ſobald das
Vertrauen der Eltern ſie hiezu beruft

Der Staatsgewalt verbleibt nur das Recht durch Geſetze
un Verordnungen die äußere und öffentliche. 41 des—
ſelben uU überwachen, un deßhalb auch erſonen, die öffent—
lich Aergerniß geben, dbon deſſen Ertheilung auszuſchließen,
ſowie ni minder diejenigen, welche etwa den Unterricht inter
Garantie der Regierung zu übernehmen wünſchen, einer
Prüfung hinſichtlich 3  ihrer Befähigung V unterwerfen.)

Die Begründung dieſer letzteren Sätze (sub Nr ergibt
ſich aus den einfachſten Prinzipien des Naturrechts. Niemand
wird en Abrede ſtellen wollen, daß das in zunächſt der don

ott begründeten Familiengeſellſchaft anvertraut ſeiü Hieraus
erwächſt nun den Eltern die unabweishare Pflicht, Oon das
entſprechende Recht untrennbar iſt. ihre Kinder bis dem Augen⸗

erziehen und unterrichten, teſe ſich
leiten und zu erhalten Im Stande in Die Erziehung
gehört ſo ehr zur Kompetenz der häuslichen Auktorität,
daß gerade eren Untrennbarkei von der Familie einen Grund
mehr bildet für die Unauflöslichkeit der

„Das Kind“ ſagt el Bluntſchli „iſt dbon Qatur aus
den Eltern und der Familie anvertraut.“

Uund nicht dem Staate kommt aher auch die
naã orge der Erziehung zu

Die Schule iſt alſo tin erſter Linie eine Beihelferin für
ater (Lr in den erſten Jahren der Kindheit Uund der
Erziehung 70 ihre Thätigkeit eine Fortſetzung oder Ergänzung

0 Civilta Cattolica 685
Aparelli, Syſtem eine auf Erfahrung gegründeten Naturrechtes,

II. Theil, 381 der deutſchen Ausgabe
Staatsrecht II Bd., G 343 auch Walter, Naturrecht

und Politik 115
Dupanloup, Rede über  4 den olksunterricht auf dem Katholiken⸗—

Kongreß zUu Mecheln, eütſche Ausgabe S 38
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der Familienthätigkeit. Nun iſt aber don klar, daß den
Eltern das natürliche Recht zuſtehe, eſtimmen, 0 We

und wie ihre Thätigkeit tn Bezug auf die Erziehung ihrer
Mit andernKinder ſoll fortgeſetzt oder ergänzt werden

orten, da die Volksſchule als Hilfsanſtalt zur und

Ausb  ildung er n der Familie berechtigten Elemente verpflichtet
iſt, die Wahl er  —  elben, an un ür ſich genommen, ain
die Hände der don ott für ihre Kinder zunächſt verantwort—
ichen Eltern gelegt werden

Ein Zwang, gerade die Staatsſchule zu eſuchen, ware
er ein Eingriff in die Familienrechte, die doch 3u 0  en und

chützen die Staatsgewalt vor em berufen iſt Dieſer
wang wäre natürlich eine —Aun ſo flagrantere Rechtsverletzung,
1e weniger die monopoliſirte Schule den vernünftigen Wünſchen
und Anforderungen der Eltern entſpräche.

Manche Freunde des Schulzwangs agen nun Gut, wir
ſtimmen mit Euch in der Verwerfung des ſtaatlichen Schul⸗
monopols überein. „Man will nicht die Familienväter Oer⸗

flichten, ihre Kinder zur Schule ſchicken“, ſagt Ule imon
„man verpflichtet ſie nur, ſie zu Unterrichten, was ein großer Un
terſchie iſt Der Familienvater behält die QAh der ittel;
ELr kann Unterricht geben oder geben aAſſen, durch eden,
der ihm gut cheint, in ſeinem in einer Privatſchule
Seine Freiheit iſt V dieſer Beziehung vollſtändig. Man Unter⸗
ſagt ihm Iin nämlich ſeinen ohn zur Unwiſſenheit zu
verurtheilen. Weiter geh die Tyrannei nicht.“ Das iſt
allerdings ehr ſchön geſagt un nimmt ſich in der Theorie
vortrefflich aus Aber 5rau iſt alle Theorie, un grün nur
des Lehens riſcher Baum“, ſagt chon der alte Göthe, ein Wort,
das, je, ſo hier 0 iſt In der That, der
Q das ech des Unterrichts- oder Lernzwanges hat, mit

) So der preußiſche Miniſter Ladenberg un einer Kammerrede bei Di.
ewes, die katholiſche Elementarſchule 106

Bei Dupectiauz d. 71
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andern Worten das echt, einen gewiſſen rad dbon Bildung —
Elementarunterricht allgemein fordern, und V  für dieſen
Zweck vorzuſchreiben, daß alle Kinder entweder die Volksſchule
beſuchen oder aber einen der Volksſchule gleichkommenden Unter—
rich erhalten“ ): ſo iſt für den größten el der Staats—

*bürger das Recht der freien ah der Unterrichtsmittel [ur ihre
Kinder ein rein illuſoriſches. Die reihei der Wahl kommt
nUur dem eichen und theilweiſe den Arbeitern in den Städten

Gute, während für die große Maſſe der Bevölkerung, die
einzelnen Orten zerſtreut wohnt und ni die Mittel zur Her⸗
ſtellung einer eigenen Schule un zum Unterhalt eines Lehrers
aufzubringen vermag, lichts ndere übrig leibt, als ihre
Kinder n die dom Staate gegründete und beaufſichtigte Ule
U ſchicken, mag ieſelbe gut oder ſchlecht von einem braven
oder ſittenloſen Lehrer geleite ſein.“) Die „Vollſtändige Frei⸗
Ei von der Jules Simon faſelt —* er ſehr fadenſcheinig,
und das dem Staate dbon ſo vielen, auch katholiſchen Autori—-
täten,  4 vindizirte echt des Unterrichtszwanges iſt nur eine Etap⸗
penſtraße zUr gänzlichen oder doch theilweiſen Verwirklichung
des Schulmonopo  6 Lukas hat aher ſo Unrecht nicht, wenn
er emer  ), daß onopo und wang miteinander ympathi—
ſiren wie zwei Waſſertropfen, und letzterer der Knecht des
erſteren ſei Da aber das Schulmonopo ohnehin ſchon auch
von den angeſehenſten Rechtslehrern und Staatsmännern wenig⸗
en in der Theorie aufgegeben ſo wäre jedenfalls ein
geſonderte Kapitel Üüber den Lernzwang, der 14, wie Ura

ſagt, als „das Unentbehrlichſte fe  n wir d“,
tim Lukas'ſchen Buche geweſen. Denn erſt mit

Erbringung des Beweiſe über Nichtberechtigung des Unterrichts—

So präziſir In ſeiner Rechts⸗ und 493
die 2 der Staatsgewalt hinſi des Lernzwanges.

Ig Dupectiaux 71
Uca der Schulzwang, ein Stück moderner Tyrannei, 66 der

II Auflage
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9 iſt auch dem Schulmonopo des Staates aller oden
Unter den en ogen, nicht aber auch umgekehrt wie
Lukas anzunehmen ſcheint

Wir fragen 0  er mit Recht Hat der 00 Ufolge
ſeiner Aufgabe die Befugniß, einen gewi  en rad
der Bildung Elementarunterricht don en Staats⸗
angehörigen zu ordern un demgemäß a u das ecꝗh

Ermangelung anderweitiger Unterrichtsmittel den
Beſuch einer Schule a u Urch Nöthigung
z u erzwingen? In Deu  an wagten bisher ver⸗

einzelte Stimmen ——— dieſes Recht währen uin Eng⸗
an Frankreich alten und Nordamerika die ettau größte
Mehrzahl der Bevölkerung ſowohl Wile der Gelehrten, für die
Verwerfung desſelben iſt hon hierau ergibt ſi ernne

Exzeption gegen die Berechtigung des Lernzwaͤnges Es iſt
nämlich nt recht begreiflich Wie Über eine die dem
Staate „Unach dem We ſeiner Beſtimmung“ zuſtehen
ſoll, die Mehrzahl der ziviliſirten Nationen anderer Meinung
ſein könne. och das nur nehbenbei.

Gehen wir zur Prüfung der für  * den ſtaatlichen Lernzwang
ſprechenden Gründe Über ſo müſſen ir Vorhinein geſtehen,
daß einer uns en Berechtigung zu heweiſen ſcheint

Ein Freund des Schulzwanges ommt nach ener lang—
weiligen Erörterung Über den Nutzen der ulbildung wovbon

ohnehin Jedermann überzeugt iſt zu folgenden Reſultaten hin⸗
chtlich des Lernzwanges — „Derſelbe ſcheint“ ſagt eEu, „be

rechtigt 10 nothwendig Aum dem Staate die nöthigen Ga⸗

) Frhr von Moy IM für Kirchenrecht
So rhr dbon der dem Staate das Recht auf ennen

bedingten Schulzwang zuſchreibt reihei Autorität und
ausgabe 119

den Ttike Schulzwang“ III andwörterbuche der Volks—
irthſchaftslehre 62

Dr Keferſtein angezogenen Artikel des Handwörterbuches
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rantien der Heranbildung einer Bevölkerung gewähren, welche
tm großen Ganzen wenigſtens die Grundlagen der Geſittung
und der praktiſchen Brauchbarkeit in ſich aufgenommen hat;

weil der Saumſeligkeit In dem Ergreifen des dem
Staate Nützlichen, 10 Unentbehrlichen, auf Seiten zahlreicher
Staatsangehöriger jederzeit und in en möglichen Beziehungen
durch geſetzliche Beſtimmungen nachgeholfen erden muß.

„Jedermann begrei alſo“ meint der pologet der Staats⸗—
ſchulmeiſterei, „wie der Staat dazu käme, die Schulpflichtig—
keit zu Eeinem Grundgeſetze zu machen. Er will ſich ami
eben MUr die Garantie einer ſittlichen un den Bedin—

der ſtaatlichen riſtenz genügenden Geſe

0
von Unterthanen reſp Bürgern verſchaffen.“

Hier ird alſo reilich ohne genügenden Beweis angenommen:
Die Schulhildung iſt dem Staate nützlich, 10 unentbehrlich,

eil ſie Garantie te V  für Heranbildung einer Im

großen Ganzen geſitteten Uund für den Q brauchbaren Be⸗
völkerung.

Der ganzen Erörterung liegt ferner die Vorausſetzung zu
Grunde, der Staat habe direkt Uund unmi  ar auch für
die Geſittung der Staatsangehörigen 3u ſorgen.

Was aun den U  en der Schulbildung anlangt, ſo ſtehen
wir nicht an, denſelben freudig anzuerkennen, Dir auch
nich verhehlen, daß eur ur zu oft zu hoch taxirt wurde. ein
„der en eines Uſtande gibt“, wie einer der an⸗

geſehenſten Re  ehrer der Neuzeit bemerkt ), „wäre er auch
noch ſo groß und noch ſo unzweifelhaft, ſich noch keine Be⸗
rechtigung V einer Aufzwingung desſelben.“ Es muß

G. 762.
Daß nach Keferſtein nur die Schulbildung dieſe bieten

könne, geht auch daraus hervor, daß er den Schulbeſuch Priori, wenn
auch nicht „als einziges“, ſo doch als weſentliche ittel zur Sitligung und
Entwilderung der 0  6 der Unmündigen hetrachtet.

Robhert O. . olizeiwiſſenſcha 5 *
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alſo der Nützlichkeit der ache an ſich noch ein weiteres
Moment hinzukommen, enn ein ſtaatlicher wang 3 Setzung
beſtimmter Handlungen gerechtfertigt ſein ſoll 0  e Moj
nente Iin

wenn die allgemeine Befolgung einer on Ran ſich
vernünftigen Handlungsweiſe unerläßliche Bedingung iſt
für Erreichung eines nothwendigen ſtaatlichen Zweckes;

wenn die Nichtbeachtung einer nützlichen Handlungs—
weiſe ni hloß den Unterlaſſenden ſelbſt ſchaden ſondern auch
noch Dritte uIn poſi

ve Gefahr einer Beſchädigung wichtiger
Rechte bringen würde. )

ach dieſen Grundſätzen Are

＋ alſo der ſtaatliche Lern—
zwang gerechtfertigt, falls dadurch, daß ein ei der Staats
angehörigen nicht eſen, ſchreiben und rechnen kann, eln unbedingt
nothwendiger Staatszweck nicht erreicht werden könnte, oder
enn Urch die Vorenthaltung dieſer Elementarkenntniſſe bon
elte der Eltern wichtige e der Kinder en poſitive Gefahr
gebracht würden.

Als unbedingt nothwendigen Staatszweck, der einen Eingri
in die väterliche Gewalt, als welcher der Schulzwang immerhin
ſich arſtellt, rechtfertigen ſoll, können wir uns nun ſ.
dings lichts Anderes denken, als die Möglichkeit einer geſicherten
und ruhigen Entwicklung des un Staatslebens Wären
ohne jene ementarkenntniſſe gemeingefährliche Ereigniſſe zu
befürchten, die entweder die ſtaatliche Kiſtenz gefährdeten
oder die gedeihliche Entwicklung des vernünftig aufgefaßten
Volkswohls behinderten, mit andern Worten: are  2. wirklich, te
Dr. Keferſtein meint, das Bekanntſein mit jenen Gegenſtänden
4.  für den 00 „die Garantie einer ſittlichen und den Bedin⸗
gungen der ſtaatlichen Exiſtenz genügenden Geſellſchaft don

Vgl Robert O. Mohl, Bd und mit beſonderer
Beziehung auf den Lernzwan 527, WO ohert Mohl Im
mi den von ihm ſelbſt aufgeſtel Prinzipien den Lernzwang 3u echlfer
igen
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Unterthanen“, ſo würden wir nicht anſtehen, uns für den ſtaat⸗
ichen Unterrichtszwang auszuſprechen. Wir fragen aber mit
ech Was pezie gibt enn dem Staate die einzig wirk⸗
ſame Bürgſchaft die von ihm Im Intereſſe der Geſammtheit
gewünſcht wird? Doch gewiß Mur die ſittlich-religiöſe
Bildung Uund Erziehung.

Nun wird aber doch kein Vernünftiger behaupten wollen,
leſelbe werde gewährt Urch den Unterricht In den Elementar—
kenntniſſen de Leſens, Schreibens Uund echnens, den allein
man als rein weltliche Sach dem Staate vindiziren kann.
Wenigſtens können tele, Gelehrte wie Staatsmänner, ſich nicht
von dem vom Liberalismus Über alle Gebühr angerühmten
Nutzen jener Kenntniſſe in der angedeutetenn überzeugen.

So ſagt ein vom Herrn llerme n einer Sitzung der
ademte der moraliſchen Und poli  en Wiſſenſchaften zu
ari di  Utirter Bericht des Herrn aye wörtlich: 1

V I Wie dem auch ſei, 2* ware nach der en dem Me
motre ausgeſprochenen Anſicht nich wahr, daß der Elementar—
Unterricht, den man aber ni verwechſeln darf mit der Erziehung,
und namentlich nicht mit. der moraliſchen Erziehung, immer NIX
weiſe Aufführung gewähre, den olz verhindere und den
Ehrgeiz mäßige.

Er ſcheint ni einmal heſonders fühlbar den ang
Verbrechen zu vermindern Wenn man ierau Rückſicht
Ummt, ſo kann man ni einſehen, wie der Elementarunterricht,

) Quol qu'il 80it, 1I serait PaS TAI d'apréès Popinion emise
ans le mémoire, que Pinstruction, qu'il faut bas Confondre AavV eGC

I'éducation, s0urtout AVEC CEducatt morale, donne toujours 1a —

de conduite, prévienne Porgueil et modère 'ambition. Elle Parait
5aS, plus, diminer bien sensiblement le penchant Crime
On 116 voit PaS réfléchissant, Comment Pinstruction, qui CSONn=

siste Savoir Ilire, CGerire E connaitre Les premières réegles
de barimétique, auralt les heureux effets, gque tOut le monde Iui
attreibuait I douze quinze AII  2 Bevue de PAcadémie de Scien-
C68 morales et politiques 5me Annse 1O. Avril 1858 86 auch Civilta
Cattolica Jahrgang vOI. 687
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der da eſen Schreiben und die Anfangsgründe der Rechen—
un n ſich egreift, glücklichen Wirkungen erzielen ſoll
die man ihm eit oder 15 Jahren allenthalben zuſchreibt
Uch un Deutſchland cheint man mehr Un mehr dieſer Nit
ſich zu öffnen Soj ſagt Wappäus (Allgem Bevölkerungsſtatiſtik

446.) „Die Fertigkeit im eſen und Schreiben und das
Wiſſen macht noch nicht eſſer, en der an des Böſen wird
8 Mittel zUm Verbrechen Die Vi  1 Erziehung muß
hinzukommen, die Erweckung und Ausbildung der ſittlichen Wil—
lenskraft auf dem Grunde des dem menſchlichen Gewiſſen ein-—
geſchriebenen Sittengeſetzes.

Mſgr Dupanloup dürfte  4 daher ſicherlich nicht geirrt aben,
er auf dem Katholiken—Kongreß 3u Mecheln bemerkte

Diejenigen, we den Elementarunterricht für
Allem halten Wie en die Ueberzeugung 0  en
cheint kennen weder den olksunterr noch das In noch
das olk 46 Erwarten Sie alſo von der Schule oder von

Die bdlerdem Lehrer nicht eine era der Humanität
großen Lehrer der Menſchheit ſind die Familie die 11  27
die Arbeit und die Erfahrung „Was die Schule betrifft
ſo iſt ſie n neinnen ugen nur elne zweite Amme; ſagen,
daß ſie das ngeſi der Welt 8 U verändern m Stande
ſei iſt Phantaſterei.“ Soj ſpricht en Mann, der nach

Geſtändni „ſein en der Erziehung gewidmet
und die Erfahrung der Jahrhunderte, die keinen Schulzwang
gekann deßungeachtet aber ebens⸗ und kulturfähige Staaten
hervorgebracht haben, ſowie nicht minder die Erfahrung großer
ziviliſirter Nationen die n In der etztzei ohne Aufzwingung
des eſens Schreibens und Rechnens ein geordnete Staats—
Uund Vo  eben Ühren können glauben, und wirklich
führen, eweist zur Genüge die Wahrhei ſeiner Orte

ede Üüber den Volksunterricht deutſch bon Trippe 36
Au. O. S. 36
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Aber die Verbrecherſtatiſtik, höre entgegenhalten, zeig

doch zur Genüge, we ief eingreifende Folgen in ſittlicher
und volkswirthſchaftlicher Beziehung der Schulzwang und ein
regelmäßiger, aus ihm reſultirender Schulbeſuch mit ſich führe?

Zunächſt möchten wir hier bemerken, daß allen ieſen Be⸗—
weiſen aus der ati das Sophisma Grunde iege OSt
hoc, ErSO hoc, indem m vorhinein angenommen wird, die
allenſa größere Zahl von Verbrechen in einem beſtimmten
ande ohne Schulzwang ſei nur dem Mangel Schulbildung
zuzuſchreiben, während ſie gerade o gut olge eines hitzigeren
emperaments, des Nationalcharakters, klimatiſcher Verhält—
ni U. ſein kann. Doch abgeſehen davon, ſpricht enn
wirklich die riminalſtatiſtik ſo ehr zu Ungunſten jener Länder,
die den Schulzwang ui kennen? Offizielle Dokumente des

preußiſchen und franzöſiſchen Juſtizminiſteriums aus den Jahren
1855 und 1856 beweiſen gerade das Gegentheil.

Nach dieſen ſtanden uin reußen, dem brado des u
wangs und der Intelligenz, im 1855 bei einer Bevöl—
kerung dbon vor den Schwurgerichten 6772 Ange
klaͤgte; hievon vpurden ode verurtheilt 493 zu einer Zucht—
hausſtrafe Über 4211 3 die übrigen wurden theils frei⸗
geſprochen, theils zu weniger als Jahren Zuchthaus vbverur:

heilt In Frankreich dagegen kamen tm nämlichen 1855
bei einer Bevölkerung don 35,781.628 vor die Aſſiſſen 7353650
hievon wurden freigeſprochen 17203 zUm ode verurthei 969  —.—
zu verſchiedenen raſen *  0  760 Nehmen wir aber 4.  für Frank⸗

So Dr Keferſtein O., der mit einigen ehr lückenhaften ſtati⸗
ſtiſchen Notizen den unumſtößlichen Beweis 4.  für die othwendigkeit des Schul—
zwangs geführt 3u wähnt.

Die Civilta Cattolica, der wir ſtatiſtiſchen Aten entnehmen,
hat die Zahl 6480 Da eine der Detailſummen obige Zahl rgibt,
wir aber Ii wiſſen, ob in den Detailſummen oder der Totalſumme eine
Irrung vorgekommen ſei, Uns auch die offiziellen Dokumente des franzöſiſchen
Juſtizminiſteriums ni Gebo ſtehen, wie den Herausgebern der Civilta, ſo
wollten wir Zahlen *1  anführen, die ahl den geneigten Leſern überlaſſend
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reich das Jahr 1856 ſo geſtalte ſich das Verhältniß noch
viel günſtiger. Denn en dieſem wurden nUur 4535 II
die Aſſiſſen verwieſen, 46 zUm ode verurthe wurden,
von den übrigen für chuldig efundenen 4232 aber 2495

mildernder Umſtände eine Zuchthausſtrafe unter Jahren
erhielten. Das heißt doch, deutſch geſprochen, ſicherlich nichts
Anders, als in Preußen werden, nicht bloß elativ ondern
bſolut mehr Verbrechen egangen, als ein Frankreich,
ungeachtet die Einwohnerzahl des letzteren jene des erſteren
mehr als das oppelte überſteigt.

Nach einer don der Civiltaà GCattolica auf run der er⸗
wähnten offiziellen Dokumente gefertigten tabellariſchen Ueberſicht
II abgeſehen von der Einwohnerzahl in reußen Ange
klaͤgter auf je 01 Einwohner, an Frankreich erſt auf je

in reußen Ii zUm ode Verurtheilter auf je
345.672, in Frankreich dagegen erſt auf 1e 777,853 — Will

aber auf die Zahl der unehelichen Geburten als einen
ſpeziellen Gradmeſſer der Sittlichkeit, was er allerdings nicht
immer iſt ſich berufen, ſo fällt auch hier der erglei nicht zu
ngunſten jener Länder aus, die den Schulzwang nicht kennen.
Nach Angaben aus dem und Jahrzehnt nſers Jahr—
nder ildeten die unehelichen Geburten von den Geburten
überhaupt in Holland rozent, in Frankreich 7.42 un
weden 8.83 tn Holſtein 10.05 in Dänemark 11.43 in er
reich 11.35, in Sachſen 14.65 in Bayern gar 20.62 Prozent.))
Doch aus der verhältnißmäßigen Zahl der unehelichen eburten
darf man, wie Roſcher mit Recht bemerkt,“) 10 nicht allzu
direkt auf die Si  1  el im ſ.

en In Sachſen B.,

die jährliche Heiratsfrequenz 0,017 der Bevölkerung iſt,
da edeute offenbar, wie erſelbe elehrte anerkennt,“ jede

(F. Civiltaà Cattolica ahrg III erie vOI 11 (1858) 686
Weitere ſtatiſtiſche Notizen hierüber kann man nachſehen bei Roſcher

Grundlagen der Nationalökonomie. Aufl. 249 521
Roſcher Die Grundlagen —⁰ 521
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uneheliche Geburt einen viel größeren angel an Selbſt⸗
beherrſchung, als en Bayern, auf 1000 ebende Mr 13
jährlich heiraten Wir legen daher auf die beigebrachten
Notizen für unſern Zweck wenig Gewicht, und behaupten
ſo viel, daß aus der Statiſtik Über die Si  et überhaupt,
und aus der Kriminalſtatiſtik in

eſonders weder 4  für noch

die Nothwendigkeit e8 Schulzwangs für das

0Q0  1  e Leben mit Sicherheit Etwas gefolgert werden
könne.

Ja wir ogar behaupten, daß eine Ueberbildung,
wie ſie ſeit einiger Zeit n Deutſchland angeſtrebt wird, weit
größere efahren V  für das ſoziale und ſtaatliche en nach ſich
ziehe, als die naive Unwiſſenheit eines kleinen Bruchtheils des
0  e Das geben begeiſterte Lobredner der 6¹u
ildung und des Schulzwangs So Blun  1 der *
bedauert, daß man in Deutſchlan und VN der Schweiz Urch
eine ＋ und lächerliche Ueberſpannung der Lehrgegenſtände in
der Ule in die Gefahr gerathen ſei, eine Volksjugend
heranzubilden, we ur Uungern und mit einer Art wun⸗
derlicher Scham 8 U den rbeiten des Handwerkers oder
Fabriksarbeiters hinzutritt, und den ärmlichen Uund
häufig erbärmlichen Schreiberdienſt der rauheren aber
weit edleren Thätigkeit des Landbauers vorzieht.

5 gab wohl“, ahr erſelbe liberal⸗gothaiſche echts—
lehrer fort, „eine Zeit, in der run hatte, ſich Über das
Zuwenig eklagen, aber in manchen Ländern iſt man nun

in den rude des Zuviel gerathen, und hat, ſtatt die ugen
mit einfacher und geſunder Hauskoſt peiſen, mit großen
0  en Abfälle dvon vornehmeren peiſen ekauft, die ihr den

) Wir eine eiles, weil wir lauben daß bei einem onſt
geſunden Volkslehen die der Eltern auch ohne Schulzwang ſich
angetrieben fühlen wird, enn nicht aus Pflichtgefühl ſo doch aus
Noth, ihren indern doch die nothwendigſten Kenntniſſe beibringen zu

Staatsrecht II Bd 345
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agen verderben.“ Jedenfalls ſcheint aus der ati
zu reſultiren, daß die äußerſte gnoranz weniger mit Thaten,
die eine leſe Verkommenheit andeuten, vereinigt finde, als
eine entwickeltere Einſicht. Und gewi iſt es eine beachtens⸗
werthe Erſcheinung, daß ſeit dem 1833 n England
Uund Frankreich der Schulunterricht eine größere, ſtets wachſende
ege erhalten hat, die Verbrechen der Ausſchweifungen Uund
häuslichen Zerrüttungen ein einer erſchreckenden Steigerung be—
griffen ſind.) Uebrigens finden vir auch in Deu  an eine
Zunahme der raffinirten Verbrechen, wie ein auch ober—
flächlicher Blick auf die alljährlichen Schwurgerichts⸗-Verhand—
lungen ehr

Daß aber hierin wirklich eine Gefahr für den Q
iege, und we  e. das hat der ſcharfſinnige Politiker Richelieu
woh erkannt in ſeinem politiſchen Teſtamente treffend ge
ſchildert.

55  elchwie ⁴

nämlich“, emerkt er, „ein Leib, der an allen
ſeinen eilen Augen 0  4  L, Ungeheuerliches wäre, ebenſo
ware eS auch ein aat, deſſen Unterthanen alle ge  el
wären. Die allgemeine Vertrautheit mit den Wiſſenſchaften
würde den Handel lähmen, die Agrikultur, die wahre Nähr⸗
mutter der Völker ruiniren, die Pflan der Soldaten
entvölkern, Uund endlich Frankreich mit Schikaneuren an⸗

füllen, die geeigneter wären, die einzelnen Familien 8 u
ruiniren und die öffentliche u 8 U ren, als dem
Staate irgend einen Nutzen verſchaffen.“ 3

0 Vgl. Dr. in der Abhandlung „die der Verbrechen
und die Freiheit des Willens“ 3345, In „Philoſophiſe
München. Uch Poſtzeitung 1866, Beilage
Nro 72

„Ainsi qu'un 2 qui aurait des VEUX toutes 868 parties,
serait monstrueux, de möme Etat le serait-il, sitous 868 sujets etalent
SaVans. Le des Lettres bannirait absolument celui de E
marchandise qui cOomble les ats de richesses, I ruinerait 'Agricul-
ture; Vraile mere nourriee des peuples eb I dEserterait E pépinière
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Wer en bei dieſen letzteren orten des ſtaatsklugen
franzöſiſchen miſter nich unſere Bierhauspolitiker der
Bourgeoiſie, die nicht ſelten ihr Hausweſen vernachläſſigen und
von wahrer Staats  klugheit ni einmal das ABC verſtehen,
et aber doch unterſtützt dvon den Schreihälſen der radikalen
re der ſie hre ei  ei entlehnen, allen poli⸗
tiſchen Angelegenheiten das große Wort führen, und den
Kammern Vereine nit rabuliſtiſchen Advokaten Uund glaubens—
bankerotte Beamten Geſetze Über Geſetze fabriziren, die für ein

naturwüchſiges geſundes Vo  eben ebenſowenig paſſen, wie
für enen normal geſunden Menſchen die Zwangsjacke der Narren

Kann alſo der Schulunterricht aller Staatsangehörigen
u den Elementargegenſtänden des Leſens Schreibens und
echnen Urchaus nicht als einne wirkſame Garantie für eine

Ganzen normale und gedeihliche Entwicklung des und
Staatslebens angeſehen werden, ſo kann auch der Q nicht
das Recht aben, deren Erlernung Allen durch Gewalt
aufzuzwingen an leiten dieſes Recht aus dem Berufe
ab den der a als „ſittlicher Organismus“ habe, die Sitt⸗
lichkeit fördern iegegen iſt nun zu bemerken el zu⸗
egeben, der Q hätte das Recht Uund die die Sitt⸗
lichkeit direkt und in gleicher eiſe fördern wie Er das
echt und die hat allſeitigen Rechtsſchutz gewähren,
ſo ird doch Vernünftige zugeben, erſelbe habe ſich ann
enner Einmiſchung Iu dieſer inſt enthalten, wenn die
Heranziehung ſittlichen Generation Ur andere berechtigte
Faktoren gerade ſo gut erreicht wird Wie durch ihn Denn
überhaupt gilt auch bei den Politikern jene Regierung als die

des soldats, dQul Ss'Glevent plutöt ans 12 rudesse de Pignorance, due ans 12
politesse des 5 enfin I remplirait 12 France de Chicaneurs
plus Propres TUIlner les familles particulières et troubler
les public, P len RUX Etats.“ Et. Test.
polit 168 und Bluntſchli, der orte den ſeinen macht, Allg
Staatsrecht II Bd 346 der III Aufl.
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beſte, die wenigſten herrſcht. Zudem iſt ＋ ein bon den
hervorragendſten Rechtslehrern der euzeit adoptirter rundſatz,
der Q habe ſein ech und eine der Unterſtützung
vernünftiger Lebenszwecke in ſeinem und der Einzelnen Intereſſe
auf jene Lebenszwecke beſchränken, in welchen weder die Kräfte
Einzelner, noch die vereinigten Kräfte erlaubter Vereine aus

reichen, ſowie auf we  2 welche dieſelben ihrer atur
nach ſich nicht vorſetzen können.

Die ge Darſtellung dürfte aber zur Genüge erkennen
Aſſen, daß im Allgemeinen die Si  el in den Ländern ohne
Schulzwang Unter der der Familie und der ir min⸗
eſtens ebenſo refflich edeiht, wie inter den Fittichen des
ſtaatlichen Schulzwangs. Die Nothwendigkeit, allen Kindern
den Elementarunterricht aufzuzwingen, um ſie zu ſittlichen
en  en und Staatsbürgern heranzubilden, iſt demnach eine
fingirte Eine ſolche kann aber nie und nimmer einen Rechts⸗
rund abgeben, um das Recht auf Erziehung der Kinder, das
unzweifelhaft zunächſt der Familie zuſteht Gunſten des
Staates konfisziren.

er wie ſteht eS denn eigentlich mit dem Berufe des
Staates, die Si  el fördern? ahre Si  1  el iſt
unmöglich ohne eligion, und das geiſtreiche Wort des Herrn
ortale an den erſten Konſul „Eine Ord ohne eligion

ohne Gerich dürftei ſt wie eine Gerechtigkeit
lcherli das Richtige getroffen en

Dem Kinde insbeſonders fann die ora unmöglich Oer⸗

ſtändlich gemacht werden, wenn ih das Sittengeſe ni als
der Wille Gottes, ſeines Schöpfers, dargeſtellt wird, und man

wird es bei dem inde nicht zur Uebung desſelben
bringen, enn ſich abet nicht auf die eligion ur die

I ſtützt.ꝰ
) Vgl Robert v. Mohl, Polizeiwiſſenſchaft Bd S 19 und

beſ. 23
Dupanloup 36
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Zur Erziehung M der eligion iſt aber nicht der Qat,
ondern die vdvon riſtu zur Ausführung der Heilsthätigkeit
eingeſetzte Kirche berufen.

Zu iührer Kompetenz gehört 0  er auch weſentlich die
Erziehung zur Sittlichkeit Ihr und nicht dem Staate ſteht
demnach auch das ech 3u darüber wachen, daß die Eltern
ihre Gewiſſenspflicht die Kinder religiös ſittlich zu erziehen, auch
getreu rſullen Auch kann * keinem Zweifel unterliegen, daß
ſie gegen erzloſe un unvernünftige Eltern mit Zwangs—
maßregeln vorzugehen befugt ſei Die elterliche Gewalt iſt
nämlich keine Willkürgewalt ondern muß nach Grundſätzen der
Vernunft und dbon chriſtlichen Eltern nach Grund atzen der chriſt
en Vernunft ausgeübt werden Geſchieht dieß nicht ſo hat
die Kirche, und 1e  1 genommen nur die katholiſche lr  e,
das ſubſidiäre ech den unmündigen Kleinen die Möglichkeit
ihre ewige Beſtimmung ungehindert anſtreben zu können, was
durch Gewährung ener chriſtlichen-Erziehung erreicht ird durch
alle erlaubten ittel und ihr als ener vollkommenen Ge

auch die potestas COactiva zukommt auch Urch Zwangs—
maßregeln ſicherzuſtellen

ſage, nur die katholiſche 2 habe, obje  1v
betrachtet dieſes ech Denn nur ſie iſt Beſitze der
1  e demjektiv genommen gibt S aber kein echt
Irrthume huldigen, ſondern die auf dem Wege
der Wahrheit dem ewigen ele zuzuſtreben, das hetref
ende Recht ein Orrela iſt Da nun das ech der
Eltern auf Erziehung ihrer Kinder im Naturrechte begründet und
Unzweifelhaft iſt Ein Recht nach den rundſätzen irrthüm⸗
en Lehre zu erziehen, ſi n exiſtirt ſo kann den don
der vahren Kirche Chriſti g9  ennte Konfeſſionen keinerlei Be⸗—
fugniß ſich In die äusliche Erziehung einzumiſchen, zuerkannt
werden Mag dieſer angel eine be  gien Korrektivs
hei den nichtkatholiſchen Religionsgenoſſenſchaften mancherlei
Nachtheile für die Einzelnen Wwie V.  für die Geſellſchaft nach ſich
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ziehen, ſo andert das der objektiven Wahrheit der aufge—
e  en Sätze nichts, ondern iſt ein eleg *  für die
Wahrheit der orte des Dichters, daß „das Böſe fortzeugend
Böſes nuß gebären.“

Das der * zuſtehende ſubſidiäre Zwangsrecht in
ezug auf die religiösſittliche Bildung önnte nun auf zwei⸗
fache Art gegen gewiſſenloſe und nachläſſige Eltern gelten
gemacht werden, nämlich ur Verhängung kirchlicher
Zenſuren oder Zuhi  hilferufen des weltlichen rme
Bisher hat ſi die Ir mit der moraliſchen Einwirkung be⸗
gnügt, und durch Aſyle, Waiſenhäuſer für verwahrloste
Kinder die Fehler gefühl und gewiſſenloſer Eltern möglichſt
gut zu machen geſucht. Daß ihr aber ein weitergehenderes
ech zuſtehe, dürfte  4 nach dem eſagten kaum bezweifelt werden
können, außer man vollte annehmen, die elterliche Gewalt ſei
hinſichtlich der religiös-moraliſchen Erziehung ihrer Kinder ent⸗
weder eine unbeſchränkte, ott verantwortliche, eren
rau die Vorſehung kein rechtliches Korrektiv in einer
kompetenten höheren Auktorität angeordnet habe, oder
ſie dürfe und önne Im Mißbrauchsfalle korrigirt werden, Urch
eine in ezug auf eligion un Moralität aMn ſich
d urchaus nicht kompetente Auktorität, nämlich  2 durch die
Auktorität der Staatsgewalt.

Als zweiten Grund, der den aatlichen Lernzwang rech
ertigen könnte, haben weir oben angeführt die poſitive Beein⸗
trächtigung wirkli  er Rechte der unmündigen Kinder Vor⸗
enthaltung der Elementarkenntniſſe. Da ſagen die Verthei⸗—
diger des Schulzwangs, die unmündigen Kinder ein unbeſtreitbares
Recht darauf haben, daß ihnen die Möglichkeit, einerſet ihr
ewiges Ziel zu erreichen, andrerſei auch zeitlich gut fortzu—
kommen, ni verkümmert werde, teſe Möglichkeit aber durch
den Mangel einer ausreichenden Elementarbildung wirklich ver⸗

kümmert wird, ſo darf wohl dem Staate, eſſen weſentliche
Aufgabe 1d Gewährung dbes Rechtsſchutzes iſt, die Befugniß zu⸗
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reiben, die der Unmündigen da wahren, ſie
verletzt werden Weil aber eine Ausſcheidung don ſäumigen
und pflichttreuen Eltern zu umſtändlich und ſchwierig wäre, ſo
macht der Q V  für alle Kinder den Schulbeſu obligatoriſch.)

Wären tr ein eingefleiſchter Scholaſtiker, ſo würden wir
den dem vorſtehenden Argumente Grunde liegenden Oberſatz
unbedingt zugeſtehen, den Unter— und aber, einfach
eil auf falſchen Vorausſetzungen eruhend, negiren. Doch Er⸗

lären wir uns ohne die Formeln der Schule.
ESs iſt vollkommen wahr, daß den unmündigen Kindern

die Möglichkeit der Erreichung des ewigen Zieles wie
eines genügenden zeitlichen Or  om  ens ni dürfe
berkümmert werden Hinſichtlich des erſteren nUun er
Q nicht kompetent, wie ſchon oben emer Er kann
Qher, und der katholiſche Q ſoll ＋. auch, die der
Unmündigen in ezug auf die jenſeitige Beſtimmung nur ndire
dadurch ſchützen daß Er den don der kompetenten Kirchen⸗
gewalt etwa V  für nöthig hefundenen utzmaßregeln auf An
ſuchen der Ix auch ſeinerſei Nachdruck verlei

Anders eh es mit der Wahrung der Möglichkeit des
zeitlichen Fortkommens Hier ſt der Q unzweifelhaft in
ſeiner Kompetenz.

ind demnach die Elementar⸗Schulkenntniſſe unbedingt
für  „ Alle nothwendig, Aum ſich eine genügende, zeitliche
Exiſtenz 8 u ſichern ſo ſagen wir Ja und Amen zUum ſtaat

2
en Lernzwang. ein eine ſolche Nothwendigkeit für jeden
Einzelnen ſich ni entfernt beweiſen. Wie viele
Menſchen gab eS nich bor Einführung des Schulzwanges, die
ohne den Apparat des Leſens, Schreibens und echnen recht
gut die enſe den Hammer oder das Schwert ſchwingen, die
als einfache Landbebauer, oder Gewerbsleute, oder Soldaten

So der Saͤche nach Dr. Keferſtein auch Robert von Mohl, der
nur n dieſem ſcheinbaren Rechtsgrunde eine hinlängliche Rechtfertigung des
S Vgl. olizeiwiſſenſchaft Bd 528
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recht gut ihr rod verdienen und zufrieden en konnten? Und
iſt * he  utage anders? Wie vielen Kindern zerbri nicht,

mit Dupanloup zu reden, der erkzeug, der ihnen durch
den Mechanismu des Leſens, Schreibens und echnen die
Hand egeben wird, ſchon glei nfangs oder doch in
den auf die Entlaſſung aus der U folgenden
zwei oder drei Jahren?

Iſt es nun in ezug auf das ſpätere zeitliche ortkom⸗
men nicht ganz gleich, ob die Elementarkenntniſſe überhaupt
jemals erlernt oder dieſelben wieder vergeſſen 0  e

Wären ſie wirklich im en für jeden Einzelnen ſo un

erläßlich nothwendig, wie der Liheralismus vorgibt, ſo müßte
der Qat, gle  wie er das Recht hätte,  2. eren Erlernen aufzu⸗
zwingen, konſequent auch das Recht aAben, zwangsweiſe dafür
zu ſorgen, daß man ſie ni wieder vergeſſe

Allerdings kann die enntni der Elementargegenſtände,
beſonders bei den etzigen Zeitverhältniſſen, Vielen einem
gedeihlichen zeitlichen Fortkommen ſehr ſein, ſo daß
eren Erlernen in der Jugendzeit als wahre 0  0 be
trachten iſt Wohlthaten werden aber, wie auch Robert von

Mohl anerkennt, nich aufgedrungen. Der Q ſoll nur durch
Herſtellenlaſſen von Vo  ulen Allen die Aneignung der Ele
mentarkenntniſſe zu ermöglichen Er ird ann bald die
Erfahrung machen, daß die weitaus Überwiegende Mehrzahl der
Eltern auch ohne Schulzwang ren Kindern die Vortheile der
Elementarbildung werden angedeihen en

Ein eklatanter Beweis hiefür iſt Frankreich, in deſſen
ſämmtlichen Schulen man im 0 1829 bloß 900.000 Kinder
zählte, während ſchon im 1848 700.000 und im
ahre 1861 4,800.000 dieſelben eſu

en. Es aber
auch im dbon Gemeinden noch uim

1848 3000 ohne Schulen, während  —4 1863 nur mehr

) Volksunterricht 37
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910 Gemeinden keine hatten, arunter 500, die weniger als
300 Seelen zählten.

oh wird es, auch jede Gemeinde ihre Ule
hat, noch immer einige Eltern geben, die ihre Kinder dbon eren
Beſuch abhalten. ein dieſe werden, zuma enn die

Einwirkung der Ir den Schulbeſuch fördern Ucht
eine verſchwindend winzige Zahl ausmachen, und de minimis,
ſagten ſchon die alten Juriſten, IOI CUra raetor. Aber doch

leſe Wenigen, wird fragen, hat der Q auch
nach dem Naturrechte die efugniß, zwangsweiſe vorzugehen?
Wir unterſcheiden.

Werden die Kinder dbon ihren Eltern zAum Müßiggange,
zUum Bettel, oder gar zu S  immerem verleitet, ſo ird man
dem Staate das Recht ni wohl abſprechen können, zwangs—
weiſe einzuſchreiten und den Kindern auch gegen den en
der Eltern eine nützliche, das ſpätere

2 Fortkommen ermöglichende
Beſchäftigung (als können wir aber an ſich die Beſchäf—⸗
tigung mit den Elementarkenntniſſe nicht anerkennen) erlernen
laſſen.“ Denn Urch die Vorenthaltung der Erlernung edweder
nützlicher Beſchäftigung würden die e der Kinder in ezug
auf ihr päteres zeitliches Fortkommen poſitiv gefährdet. Anders
ware  2. es, wenn die Kinder 3 Hauſe ohnehin nützlich beſchäftigt
würden, ſei es Ur Anhalten zum Erlernen eines Handwerkes,
oder der Dienſte des Landbebauers, oder überhaupt onſt
irgend einer Thätigkeit, die ein ſpäteres gedeihliches Fortkommen
icherte. Denn in dieſem Falle ird kein wirkliches Recht des
Kindes poſitiv gefährdet, da Kinder, die mit religiös-ſittlicher
Bildung (worüber jedoch zunächſt die Kirche, nicht der Qaat,

wachen hat) ausgeſtattet Und tn der Handarbeit oder onſt
einem Handwerke Unterrichtet ind, auch ohne eſen, reiben,
und Rechnen einfach gut durch die Welt kommen können.

Vgl. Dupanloup d4. O 34
— Dieſes Recht vindiziren dem Staate auch 2., die den Schul⸗
als Unberechtigt verwerfen, aparelli 466
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Wir mogen aher, das Reſultat unſerer bisherigen

Erörterung urz zuſammenzufaſſen die ache betrachten Wie

wir wollen ſo ſteht dem Staate als ſolchem und für ſich
weder aus Gründen des öffentlichen noch des Privat⸗
wo das Recht des Unterrichtszwanges Nicht aus Gründen
des öffentlichen ohles weil das was der 00 lehren
befugt iſt keine Garantie gibt für Heranbildung einer ſittlichen
Generation das aber ehren vas leſe Garantie gibt nicht

der Kompetenz des Staates ieg Er hat aber nach unſerm
Dafürhalten jene Recht auch nicht aus Gründen des Privat⸗
wo weil eſen, Schreiben und Rechnen für das zeitliche Fort
ommen Allgemeinen woh nützlich nicht aber für en bſolut
nothwendig iſt Die ehrza ern es aber auch ohne Zwang,

nur für die gehörige Anzahl bon Schulen geſorgt iſt
Wenn nun dem ſo iſt ſoll der katholi che Klerus zur Zeit

für Abſchaffung des Lernzwanges agitiren und nicht bloß dieß
ſoll Er auch wie Einige wollen allgemeine Unterrichtsfreiheit
auf eine ſchreiben?

Wir antworten mi  ein und werden in einem der nächſten
teſe Unſere ntwor vom kirchlichen Uund praktiſchen Stand—

punkte aus zu begründen ſuchen

Gemerkungen über Einiges unſeren Kirchen.
(Schluß

ieſe angedeuteten und andere ähnliche Uebelſtände en
auf einen angel lebendigem Qauben ſchließen Ein Pro
teſtant agte mir, daß die Katholiken unſerm ande nicht

Anmerk Red dürfte nicht überflüſſig ſein nochmal darauf
hinzuweiſen, daß hier zunächſt nulr die naturrechtliche eite der

erörtert Urde, und daß einzelne Sätze den
oder relative Noth  digkei eine zeitgemäßen, ſoliden Schulunterrichtes aus
ebe werden können


